
 

 

 

Factsheet Basel, 7. November 2025 

Stellungnahmen der Handelskammer beider 
Basel 

Diverse Traktanden der Landratssitzung  von  Donnerstag,  13. November  2025  

Wir bitten Sie, geschätzte Landrätinnen und Landräte , unsere folgenden Stellungnahmen zur 
Kenntnis zu nehmen.  
 
Im Überblick:  

4: Ausgabenbewilligung für einen kantonalen Beitrag an das üK -
Zentrum im Neubau des Ausbildungszentrums aprentas, 
Muttenz 

Zustimmung  

21: Einforderung des obligatorischen Staatsvertragsreferendums 
bei Abstimmung über das neue EU -Vertragspaket 

Motion ablehnen 

32: Verkehrspolitische Komplexität reduzieren – ein 
ergänzendes Agglomerationsprogramm fürs Baselbiet  

Motion nicht überweisen 

38: Abschaffung Frühfranzösisch auf der Primarstufe  Motion als Postulat 
überweisen 

41: Sicherstellung der Attraktivität der dualen Berufsbildung im 
Kanton Basel -Landschaft – klare Abgrenzung zur 
Wirtschaftsmittelschule (WMS)  

Motion nicht überweisen 
(siehe Einzelfactsheet)  

 

Traktandum 4: Ausgabenbewilligung für einen kantonalen Beitrag an das üK -Zentrum 
im Neubau des Ausbildungszentrums aprentas, Muttenz 2025/420; Vorlage  

Der im Auftrag der ETH soeben erschienene erste MINT-Stimmungsbarometer bestätigt durch eine 
repräsentative Umfrage, dass MINT -Kompetenzen als zentrale Faktoren für Innovation, Wohlstand 
und Zukunftsfähigkeit der Schweiz anerkannt sind. Entsprechend ist es richtig und wichtig, in 
diese Berufe der Zukunft zu investieren. Die Wirtschaft unterstützt daher die kantonalen Beiträge 
an die Kosten für die Erstellung des neuen Ausbildungszentrums der aprentas (üK -Zentrum) und 
an die ausserordentlichen Anschaffungen für die Labore . 

 
➔ Wir bitten Sie,  dem Regierungsrat zu folgen und die Ausgabenbewilligung zu beschliessen.  

Traktandum 21 : Einforderung des obligatorischen Staatsvertragsreferendums bei 
Abstimmung über das neue EU -Vertragspaket , 2025/201; Motion von Peter Riebli  
 

https://www.gfsbern.ch/de/news/mint-stimmungsbarometer/
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Die Motion verlangt, dass der Regierungsrat hinsichtlich des Vertragspakets zwischen der Schweiz 
und der EU sich für die Durchführung eines obligatorischen Referendums einsetzt. Falls dies nicht 
gelingt, soll der Regierungsrat im Namen des Kantons das Referendum ergreifen. Wir lehnen die 
Motion aus den folgenden Gründen ab: 

A) Die Bundesverfassung begrenzt bei Staatsverträgen das obligatorische Referendum 
ausdrücklich und abschliessend auf zwei Fälle (Artikel 140 Absatz 1): De n Beitritt zu einer 
supranationalen Organisation oder zu einer Organisation der kollektiven Sicherheit. Sie 
sichert damit den Ausgleich zwischen demokratischer Mitbestimmung und 
aussenpolitischer Handlungsfähigkeit des Bundesrats. Versuche, diese Bestimmung  
aufzuweichen und das obligatorische Referendum auf weitere Arten von Staatsverträgen 
auszuweiten, haben Parlament und Volk in der Vergangenheit jeweils klar abgelehnt, so 
etwa bei der Volksinitiative «Staatsverträge vors Volk», welche mit 75 Prozent Nein -
Stimmen scheiterte. 
 

B) Die Zuständigkeit in dieser Frage liegt bei Bundesrat und Bundesversammlung. Eine 
Analyse  des Bundesamts für Justiz kommt zum Schluss, dass aus heutiger Sicht eine 
Unterstellung des Verhandlungspakets unter das obligatorische Referendum 
unwahrscheinlich wäre. Da das Verhandlungsergebnis noch aussteht, ist es zu früh, jetzt 
schon abschliessend über diese Frage zu bestimmen. Der Bundesrat wird in seiner 
Botschaft zum Verhandlungsergebnis dem Parlament einen Vorschlag unterbreiten, 
welcher Art von Referendum das Verhandlungspaket zu unterstellen ist.  

 
C) Der Bundesrat hat die Kantone in mehreren Gesprächen eng in die Vorbereitungen der 

Verhandlungen eingebunden und ihre Interessen und Erwartungen abgeholt. Die 
Kantonsregierungen haben sich für die Fortsetzung des bilateralen Wegs und für die 
Verhandlungen auf der Basis des Common Understanding ausgesprochen. Im Rahmen der 
Stellungnahme der Konferenz der Kantonsregierungen vom 24.10.2025 hat sich eine 
Mehrheit der Kantone – darunter auch der Kanton Basel -Landschaft – dem Vorschlag des 
Bundesrats angeschlossen, das Vertragspaket dem fakultativen Referendum zu 
unterstellen. 

 
D) Die Ergreifung des Kantonsreferendums liegt gemäss Verfassung des Kantons Basel -

Landschaft nicht in der Kompetenz des Regierungsrats, sondern des Parlaments (§67 Abs. 1 
Bst. b KV/BL).  

 
➔ Wir bitten Sie, die Motion abzulehnen. 

Traktandum 32 : Verkehrspolitische Komplexität reduzieren – ein ergänzendes 
Agglomerationsprogramm fürs Baselbiet , 2025/237; Motion von Christine Frey  
 
Die Handelskammer bekräftigt ihre langjährige Position, dass die Verkehrsplanung im Raum Basel 
nur durch enge Zusammenarbeit und Koordination über Kantons - und Landesgrenzen hinweg 
erfolgreich sein kann. Die Herausforderungen der Mobilität enden nicht an a dministrativen 
Grenzen – vielmehr erfordern sie integrale, funktionale Lösungen, wie sie das bestehende 
Agglomerationsprogramm Basel ermöglicht.  
 

file:///C:/Users/g.schweizer/Downloads/2024-05-27-analyse-staatsvertragsreferendum-d.pdf
https://kdk.ch/aktuell/medienmitteilungen/details/24-kantone-befuerworten-die-verhandlungsleitlinien-des-bundesrates-und-unterstuetzen-verhandlungen-mit-der-eu
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Der Vorstoss fordert ein eigenständiges Agglomerationsprogramm für den Kanton Basel -Landschaft, 
um regionale Interessen gezielter zu berücksichtigen und die Planungsautonomie zu stärken. Die 
Handelskammer erkennt das Anliegen nach mehr Transparenz und der Berücksichtigung lokal 
unterschiedlicher Voraussetzungen . Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die bestehenden 
Strukturen bereits eine wirksame Einbindung der Baselbieter Projekte ermöglichen .  
 
Die Handelskammer teilt die Einschätzung des Regierungsrats, dass ein separates 
Agglomerationsprogramm für Basel -Landschaft die Gefahr birgt, funktionierende und eingespielte 
Prozesse zu zer stören, zu mehr, statt zu weniger Abstimmungsbedarf  durch die Schaffung einer 
neuen Schnittstelle zu führen und daraus resultierend Bundesmittel zu verlieren. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen, dass die gemeinsame Eingabe und Abstimmung von Projekten im Rahmen des 
trinationalen Agglomerationsprogramms Basel höchst effizient verläuft. Wenn Projekte sich 
verzögern oder vom Bund nicht mitfinanziert werden, liegt dies nicht a n der Koordination im 
Rahmen des Agglomerationsprogramms, sondern an der fehlenden Reife, welche in der 
Verantwortung der kantonalen Planu ngsbehörden liegt. 
 
Die Handelskammer lehnt die Motion deshalb ab und setzt sich weiterhin für eine koordinierte, 
integrale und zukunftsorientierte Verkehrsplanung im Raum Basel ein. Die Lösung liegt in der 
Zusammenarbeit und nicht in der Separation.  

 
➔ Wir bitten Sie,  die Motion nicht zu überweisen. 

Traktandum 3 8: Abschaffung Frühfranzösisch auf der Primarstufe; Anita Biedert; 
2025/259  

Aktuell prüfen die Kantone Basel -Landschaft, Basel -Stadt und Solothurn ihre Sprachenkonzepte und 
führen dazu eine breite Umfrage bei Schulleitungen, Lehrpersonen, Elternvertretungen, 
Schülerinnen und Schülern sowie Wirtschaftsverbänden  durch. Diese Resultate gilt es im 
politischen Prozess abzuwarten. Dass in der Geschäftswelt die englische Sprache  - mit wenigen 
Ausnahmen - schon heute bevorzugt wird, ist ein offenes Geheimnis . Dennoch gibt es auch die 
gesamtschweizerische Koordination zu beachten wie beispielsweise den Harmonisierungsauftrags, 
der in unserer Bundesverfassung verankert ist (Art. 6 2, Abs. 4).  Die Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) hat vor wenigen Tagen bestätigt, den Sprachenunterricht  in 
Umsetzung des Harmonisierungsauftrags sicherzustellen  (MM EDK ).  

Die Abschaffung einer der beiden Sprachen auf Primarstufe hätte für den Kanton also 
Konsequenzen: Einerseits würde das den Austritt aus dem Harmos -Konkordat bedeuten und 
mittelfristig könnte der Bund  entsprechende Vorschriften erlassen.  

Wir empfehlen daher, weitere Alternativen zu prüfen , die mit dem Harmonisierungsauftrag des 
Bundes einhergehen - wie beispielsweise d ie Reihenfolge der Fremdsprachen auf der Primarstufe 
(englisch ab der 3. Klasse, französisch aber der 5. Klasse).  

 

➔ Wir bitten Sie, die Motion als Postulat zu überweisen. 
 

Folgen Sie uns auf Social Media:  

    

 

https://www.edk.ch/de/die-edk/news/mm20251031
https://www.facebook.com/handelskammerbeiderbasel/
https://www.linkedin.com/company/handelskammer-beider-basel/
https://www.youtube.com/channel/UC-LOXo2t5l3tfbfijXK6F-Q

